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UBER DEN RECHTSSCHUTZ
DES SCHWEIZER BURGERS
IN VERWALTUNGSSACHEN

Der Krieg ldsst auch unseren Staat die beiden Faktoren spiiren,
welche als Reflex der sozialen und wirtschaftlichen: Umstellung die
Struktur Europas von Grund auf verdndern: 'Verschuldung und
Geldentwertung. :

Wir haben bis heute versucht, den fatalen Folgen der neuen
Erscheinungen auf symptomatischem Wege zu begegnen: durch
Steigerung der Staatseinnahmen. Dem Vorbild der Nachbarn fol-
gend, ist in kurzer Spanne Zeit die ,freie* Schweiz {iskalisiert
worden. Wir ndhern uns einem Zustand, der grundsatzlich, d. h.
soweit die Gesetze auf dem Papier stehen, nicht allzu sehr von
dem der typischen bureaukratischen Fiskallander der Vorkriegszeit
verschieden ist. Wahrend aber in jenen Staaten, Osterreich, Italien,
Frankreich, die Fiskalwirtschaft auf einer alten Tradition beruht
und von einem einheitlich geleiteten und geschulten Beamtenkdrper
durchgefiihrt wird, trdgt bei uns alles den Stempel der Improvisa-
tion. Wir haben keine Tradition, keinen Beamtenk&rper, keine zentra-
lisierte Organisation. Die Gesetze werden durch einen jeder Schulung
entbehrenden, improvisierten Kreis von Personen in Gang. gesetzt.
Den. Anfang der Wirksamkeit der Gesetze pilegt ein groBes Chaos
zu kennzeichnen, aus dem sich dann durch kollektiven bon sens,
FleiB, durchschnittlich hohe allgemeine Bildung und Schulung all-
méblich eine gewisse Ordnung und Routine herausbildet. Moglich
ist das ganze Prozedere immerhin nur durch die absolute Ein-

Wissen und Leben. X1V.Jahrg, Heft 3. (1.—15. Nov. 1920)
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schiichterung der Betroffenen, d. h. der Zahlungspilichtigen. Sie
stehen bei den Kriegsmafinahmen omnipotenten Funktionidren
(unbeschrinkte Vollmachten) gegeniiber, die sich benehmen wie
Offiziere auf Requisition in Feindesland. Im iibrigen erleichtert die
alte Gewohnung des Biirgers an seine weitgehende Rechtlosigkeit
auf dem ganzen Gebiet der Verwaltungsjustiz (die es in den meisten
Kantonen gar nicht gibt) die Unterwerfung unter die willkiirlichste
und auf alle rechtsschiitzenden Formen verzichtende Praxis. |

Das ist seit der Kriegszeit so, und hat unserem Lande schweren
moralischen und materiellen Schaden gebracht. Hunderte von
Biirgern und Gisten unseres Landes — die keine Schieber, son-
dern Minner von Wert und Erfahrung sind, haben im Verkehr mit
unseren Behdrden Enttduschungen erlebt, deren Folgen (wenn auch
unkontrollierbar) nicht ausbleiben werden und. sich schon heute
zeigen. | '
- Nun liegen die Dinge so, dass der ernsthafte Biirger der
‘Demokratie sich fragen muss: was soll werden? Soll die Aus-
fithrung des Schwalls fiskalischer Gesetze sich weiterhin in Formen
vollziehen, die keine Rechtssicherheit bieten? [Wenn auch die Kon-
'solidierung der Verhiltnisse, der angeborene bon sens unserer
Leute, die latenten Widerstinde gegeniiber einer allgemeinen
‘Uberspannung der Willkiir die Verhiltnisse ertrdglicher machen
‘werden als sie im Kriege gewesen sind, ohne aber den Einzelnen
vor hdrtester Ungerechtigkeit zu schiitzen.]

Die Frage ist wohl schnell beantwortct: Jeder, der nicht an
‘der Lust der Machtiibung partizipiert, wiinscht, dass es anders
-werde. Aber iiber den Weg zum Ziel herrscht absolute Unklarheit.
-Zwischen den Methoden, nach welchen bisher unter guten Staats-
‘lenkern eine geordnete und tiichtige Staatsverwaltung erreicht wurde
und den politischen Schlagwortern der Zeit klaffen Widerspriiche,
‘die schwer duszugleichen sind.

Die geltenden politischen Prinzipien proklamieren sozusagen
-das Prinzip des Dilettantismus der Staatsverwaltung; denn ,Demo-
kratisierung“ des Verwaltungskérpers, wie er etwa in Deutschland
-zurzeit gefordert wird, heifit doch in praxi nichts anderes, als —
"entweder radikale Aufhebung der Beamtenkarriere mit ihrer methodi-
‘schen Ausbildungsmoglichkeit, oder aber Durchsetzung des histori-
schen Beamtenkorpers mit zufillig eingestreuten, durch die politische
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Laufbahn emporgehobenen Personen. Das ist ein Vorgang, der in
Frankreich seit 1870 sich vollzogen hat. Die Erfahrungen, die Frank-
reich als grofies Land in seiner innern Verwaltung mit der ,De-
mokratisierung“ machte, waren sehr schlimm, — wihrend wir, die
wir auf dem radikalen Prinzip stehen, bis heute glaubten, dass es
sich fiir uns leidlich bewdhre.

Heute erheben sich schwerwiegende Zweifel, denen man sich
nicht aus nationaler Eitelkeit verschlieBen darf. Tatséchlich lagen
die Dinge bei uns vor dem Kriege so, dass das Land aus einer
Summe von Selbstverwaltungskérpern bestand, deren Verwaltung
auf eine wralte Routine zuriicksah. Die zentrale Regierung léste
vorwiegend politische Aufgaben. Aufler der Post, die auf altem
Ruhm schlief, zeigte die Eisenbahnverwaltung ein bedenkliches
Versagen, als einziges Gebiet aktiver, innerer Politik des Zentral-
staates. Uberall, wo eben die lebendigen Elemente der Selbstver-
waltung ausreichten, waren die Resultate gut, oft glanzend. Es
gibt nach dem &uflerlichen Aspekt — (Straflenunterhalt etwa aus-
genommen!) kaum ein geordneteres Land als das unsere. Das ist die
logische Konsequenz der Eigenschaften, die unsern Durchschnitts-
biirger auszeichnen: gute Schulung, Ordnungssinn, Pilichtgefiihl.

Wer aber genauer priifte, der ahnte schon vor dem Krieg, dass
das System versagt, sobald die Analogie zwischen den jedem tiich-
tigen Mann geldufigen Grundsitzen, der privaten Wirtschalt einer-
seits und der Gemeinde bezw. Staatsverwaltung anderseits, nicht
mehr ausreicht, um die Staatsverwaltung zu besorgen. Das war vor
allem der Fall in der technisch schwierig gewordenen Verwaltung der
schnell grofl gewordenen Stddte Ziirich, Basel, Bern, La Chaux-de-
Fonds, wihrend in den kantonalen Verwaltungen naturgemif ein-
zelne Zweige besonders offenkundig versagten: so vor allem was
Steuer und Justiz anging, und die Gebiete, wo die Zeit neuartige
Aufgaben stellte (Automobil)!

Dabei ist wohl zu beachten, dass der Staat sich von den
schwierigsten Aufgaben der aktiven innern Politik im besondern
Sinne, die im wesentlichen Agrar- und Bodenpolitik ist, iiberhaupt
fernhielt. Man beschridnkte sich meist auf das Subventionensystem,
das ebenso bequem ‘wie unwirtschaitlich ist. (Beispiel: Man kor-
rigierte Fliisse, aber das gewonnene Land blieb brach liegen: March,
Rhone, Rhein, Magadino!)
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Heute stehen die Dinge nun so, dass die zentrale Verwaltung
viellach versagt. Ich erinnere an das einfach ritselhafte Kapitel der
Fremdenpo'izei, an die " Hilflosigkeit gegeniiber der Finanzkrise,
dem . Wohnungsproblem und der Hotellerienot. Man denke an
das von lauter ,zu spidt“ oder ,immer noch“ gekennzeichnete
Gebahren der Bundesbahn.

Das bedenklichs'e Bild aber bieten neben der Steuerpraxis der
Kantone die stddtischen Verwaltungen,

Es ist iiber a'le Maflen unverniinftig, dass man auch heute
noch fortfahrt, Personen und Parteien fiir diese fatalen Ereignisse
verantwortlich zu machen, und dass kein Einsichtizer unter den
Wortfiihrern es wagt, einmal offen und ehrlich zu bekennen: dass
eben das System wversagt.

Was in einer Zeit des wirtschaftlich - materiellen Uberflusses
mogl ch war, — eine vom besten Geist beseelte, aber dilettantische,
‘ihre Ziele mit. ungeheurem Aulwand an Kraft, Zeit und Geld (Kom-
missionen, Expertisen, teure Versuche und Experimentel!) erstre-
bende Verwaltung, ist in der neuen Zeit unmdglich.. Heute ist
schnelle Anpassung, wirtschaftlich kluge Organisation, héchste Er-
sparnis an Zeit und Geld eine absolute Lebensnotwendigkeit ge-
worden, die der hochst befihigte Mann nur auf Grund einer sach-
gemdfen, methodischen Ausbildung und Erfahrung wirklich losen
kann, wenn ihm ein tiichtiger Beamtenkdrper zur Ve fiigung steht,
auf dessen techni-ches Wissen und Konnen als einer gegebenen
Grdfle er bauen kann. Mit andern Worten: die moderne Staats-
aufgabe ldsst sich dilettantisch und improvisiert nicht ldsen, und
Staaten, die das aus parteipolitischen Griinden versuchen, werden
es mit Jahrzehnten des Siechtums biiflen.

Nun ‘st klar, dass selbst n it der riickhaltlosesten Anerkennung
der Richtigkeit des. hier Gesagten nichts gewonnen ist. Die Tradi-
tion von Jahrhunderten l4d-st sich nicht wegwischen, und der
Schweizer, der sein Land liebt und kennt, weif}; dass es kein Be-
amtenstaat im Sinne der historischen Monarchien werden kann.
Wir miissen mit den gegebenen Faktoren rechnen, und die Auf-
gaben, welche die Zeit uns stellt, 16sen, ohne dem Staatsbau
wesensfremde Elemente einzuliigen.

Ich glaube nun, dass wir den Weg zu diesem Ziel beschreiten,
indem wir Entwicklungen f{ordern, deren Keime vorhanden sind,
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deren -bewusste und methodische Einreihung in den Verwaltungs-
korper des Landes bisher aber unterlassen wurde. Ich stelle fest,
dass z. B. der Schweiz. Handels- und Industrie-Verein mit seinem
yvorort* und der Bauern-Veiband mit seinem Bauernsekretariat —
beide Institutionen verkorpert in prominenten Leitern — scit Jahren
Aufgaben erfiillen, die anderswo in den Ministerien gelost werden,
Bei uns konnen sie in den Departementen der Bundesverwaltung
nicht behandelt werden, weil die Auslese der besten Kopfe dort
nicht moglich ist. Einmal fehlt der breite Unterbau einer Lan.es-
verwaltung, in der zentralisierle Staaten die Auswahl vollziehen.
Dann treibt die Beschrankung des Beamtengehalts und der Mangel
sozialer Vorzugsstellung die aktiven Kopfe in die privaten Organi-
sationen. Als zweiter Faktor kommt in Betracht, dass aktive eid-
genossische Verwaltungen mit ewigen Konflikten zur Kantonal-
souverdnitidt zu rechnen hitten. Die privaten Organisationen trefien
alle diese Schwierigkeiten nicht und so haben sie ungehindert eine
Unmenge politischen Stoffes durchgearbeitet und dem Staatskorper
zugetragen. Sie lieferten Grundlagen der Gesetzgebung, geiibte
Unterhidndler fiir ‘diplomatische Aktionen, vorbereiteten Stoff fiir
die Verwaltungen der Kantone. Man braucht sich nur einmal zu
iiberlegen, was diese Organisationen leisteten, um sich iiber ihre
ungeheure Bedeutung klar zu werden.

Eine dhnliche Organisation sollte nach den Intentionen des
Verfassers dieser Notizen die schweizerische Verkehrszentrale werden.
Entgegengesetzte Tendenzen haben vorldufig gesiegt, was zur Folge
hat, dass das ganze Hotellerieproblem, dessen Studium eigentlichste
Aufgabe dieser Institution wire, noch heute als dunkles Frage-
zeichen vor uns steht.

Ldst man nun diese privaten Organisationen von der Zufillig-
keit ihrer Entstehung ab, so springt die Moglichkeit in die Augen,
daraus ein Sysfem zu bilden, 'dessen Ziel die Ergdnzung der
Staatsverwaltung durch einen ganzen Kreis privater Or:anisa-
tionen wdre, die unter Auslese der tiichtigsten leitenden Kopfe
dem politischen Leben des Landes ldeeenstoff und Vorarbeit zu-
fiihren, ohne die foderalistische Grundlage des Bundesstaates und
der demokratischen Organization zu #dndern. So glaube ich, dass
der Staats- und Stadtverwaltung und ganz besonders dem Fiskal-
wesen heute Hilfe geleistet werden muss, wenn schwerer Schaden
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‘verhiitet werden soll. Wir miissen gegen das politische ‘Vorurteil,
das Festklcben am Bestehenden, die Eitelkeit der Machttrager aller
Dimensionen und Dimensiénchen, mit einer gewaltigen Waffe
kdmpfen: mit dem Geist, mit der dberiegenen Sachkunde.

Wenn analog dem Vorort oder dem Bauernsekretariat (oder

in Ergdnzung  derselben) Institutionen erstehen, welche Staatsver-
waltung und Fiskalwesen unter Vereinigung von Talent, Methode
und praktischem Stoff bearbeiten, so kdénnen dem Lande grofie
Dienste geleistet werden. ;
: Es lage nahe, schon hier, in dieser Schrift, mit konkreten Vor-
schlagen iiber Form und Organisation der gedachten Insitution
hervorzutreten. Ich unterlasse dies aus gutem Grunde. Ich weif
aus bitterer Erfahrung, wie die Taktik der Neinsager sich betatigt:
sie erhaschen -ein Detail, das anfechtbar, vielleicht unrichtig
ist, und verurteilen unter dem Beifall der Unzihligen, welche ihres
‘Sinnes sind, das Ganze. Nur eines muss hier festgestellt und
gleich von Anfang an durchgekampft sein: Die Anerkennung der
Tatsache, dass wir zur Losung der Auigabe ausldndischer Hiilfe
bediirfen. : ,

Wir diirfen uns eben keiner Selbsttduschung hingeben: was
‘hier zu leisten ist, konnen wir heute einfach nicht. Kein Hirn kann
allein aufbauen, was Tausende in Jahrhunderten anderswo -aus-
bildeten. Die Denkart, die etwa die Praxis des odsterreichischen oder
preuflischen Obervérwaltungsgerichts erlfiillt oder die Tradition des
franzdsischen Conseil d’Etat, ist nicht zu improvisieren. Wir konnen
‘die Technik der Stidtverwaltung, wie sie in den deutschen Stadt-
verwaltungen im ,Oberbiirgermeister“ sich verkorpert, durch nichts
ersetzen. Man muss sich hiiten, alles was in den Liandern der Be-
siegten war und ist, zu missachten. Es gilt vor allem zu verstehen,
was ihre beispiel'ose Leistung bedingte: ndmlich die einfach. be-
wundernswerte Technik ihrer Verwaltung. Es sollte mich iibrigens
wundern, wenn nicht die Sieger des Weltkrieges in aller Stille die
besetzten Gebiete Deutschlands als eine Lehrstatte Dbeniitzten,
wihrend sie laut die Uberlegenheit ihrer Systeme verkiinden!

Ich weifl, mit welchem Widerwillen heute ein solcher Vorschlag
empfangen werden wird: Abgesehen von nationalen Vorurteilen
berult er darauf, dass in der traditionellen Enge und Routine
‘unseres politischen Lebens der Gedanke nie lebendig wurde, dass
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-es Gebiete der ,Staatskunst* gibt, die nur in dem intellektuellen
‘Reichtum grofler Staatskorper entstehen. Wir konnten als . Volk
der Hirten“ ohne ‘diese Staatskunst leben. Wir haben aber auf-
gehort, ein Volk der Hirten zu sein, woran sich allzuviele nicht
gewdhnen wollen. Eine Grofistadt der Schweiz lebt nicht nach
andern Lebensgesetzen als eine Grofistadt des Auslands, und eine
‘Milliardenschuld ist leider in der schonsten Alpen- Natur gleich
‘groff wie im oden Flachland.

7 Ein verzwicktes Fiskalsystem verlangt eine geordnete Ver-
5waltungstechmk und Verwaltungsjustiz, wenn es nicht zur Negation
aller Freiheit — oder zur Korruption fiihren soll, zu der die Volks-
elemente, welche die Stirke und den Stolz der Eidgenossenschaft
ausmachen, weder Neigung noch Talent haben: Also miissen wir
‘nachholen, was wir bisher versdumten, denn es wire ebenso un-
'sinnig, wie unmdoglich, die Fiskalgesetzgebung der Nachbarn zu
imitieren, ohne zugleich die Institutionen zu schaffen, welche diese
Gesetzgebung wirksam und ertrdglich machen, namlich die sach-
gemdfle und gleiahmdﬁige Anwendung der Gesetze, die wir heute
‘bitter entbehren. .

Ich hoffe demgemaB dass klare Einsicht das ermogliche, wo-
mit nach meiner Auffassung das hier Geplante steht und féllt: die
Wahl der Mitarbeiter ohne Riicksicht auf die Nationalitit. Ich
erinnere daran, was Wichter als Priasident des Ziircher Handels-
gerichts unserer Justiz bedeutete! Hat sich je ein Ziircher Handels-
richter daran gestofien, dass sein Prdsident der Sprache und Alliire
nach ein Deutscher blieb? Und hier soll nur im Stillen gearbeitet
‘werden.

-Was nun die Tatigkeit einer solchen neuen Institution anbe-
trifft, so ist es klar, dass man. nicht alles miteinander anfangen
kann, Ich fasse.in erster Linie die Sfeuerpraxis ins Auge.

An die Stelle der Kriegsgewinnsteuer, die man mit all ihrem
vielfachen Unrecht stillschweigend litt, weil man stets auf das Ende
sah, tritt fiir lange Jahre die Kriegssteuer. Das Stempelgesetz
ist in Kraft. Neue Fiskalgesetze sollen in Bund und Kantonen
folgen. Im Kanton Ziirich hilt ein neues Steuergesetz mit Wirrnis
und Willktir seinen Einzug.

Der in seinen Rechten bedrohte Biirger wendet sich an den
‘Anwalt — der nichts von der Materie versteht, dem die Methodik
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des Fiskalrechts eine terra incognita ist. Er miisste sich, um Ernst-
haftes zu leisten, miihselig durch das Studium fremder Rechte und
Urteilssammlungen durcharbeiten, wozu ihm Zeit und Lust fehlen,
da ihm eben die Mentalitit des Verwaltungsrechts. ganz fremd ist.
Das hat zur Folge, dass die Rckursschriten, je nach Talent und
Intuition des Verfassers, mchr oder weniger oberflichlich und
das Wes: ntlichste verlehlend bleiben! Weitere Folge, dass der
Rich'er (Rekurskommission), der ebenso Neuling in der Materie
ist, wie der Anwalt, aus dem Handgelenk judiziert. Und weitere
Folge eine Praxis, die der Uberzeugungskraft und des Respekts
ermangelt und die ihren Entscheidungen vor allem das nicht gibt,
was so notig wire, Ausbildungsmate ial fiir den der methodischen
und gleichméfigen Ausbildung entbehrenden Beamtenkorper. —
Die Beamten lernen nicht ahnen, wa$ ihnen eigentlich an Staats-
gewalt anvertraut ist, wenn die Emanation der hdchsten:Instanz
nicht von dem Geist der Beherrschung der Materie und hoher, ge-
rechter Gesinnung getragen ist.

Aufgabe der Institution sollte es nun sein, in jedem prinzipiell
wichtigen Fall,” der ihr zur Begutachtung unterbreitet wird, das
Material fiir die Entscheidung zu sammeln, mit der iiberlegenen
Kunst dessen, der die Materie beherrscht, und dem das bestehende
Material (— de facto die Theorie und die Entscheidungen .der
Verwaltungsgerichte der uns benachbarien Staaten) zur Verfiigung
steht. — Wer besitzt heute diese Entscheidungen? Sicherlich kaum
ein Anwalt! Und auch in Schweizer Bibliotheken diirften sie sehr
selten sein! '

Es ist klar, dass die neue Institution ihre Arbeit nicht gratis
besorgt (aber doch immerhin gegen nicht allzuhohes Honorar).
Daraus ergibe sich bald ihre Selbstalimentierung.

Sobald wir in Bund und Kanton Verwaltungsgerichte haben,
werden sich zu den steuerrechtlichen Fillen solche verwaltungs-
rechtlichen Charakters tiberhaupt gesellen. ,

Aus dieser ersten Tatigkeit wird sich alles weitere ganz orga-
nisch entwickeln, Ausarbeitung von Publikationen fiir die Praxis,
Sammlung aller Entscheidungen, Begutachtung bezw. Ausarbeitung
von Gesetzesentwiirfen und Kommentaren. Noch aufierordentlich
viel weiltragender wird das Tatigkeitsgebiet sich gestalten, wenn
man Spezialisten gewinnt, welche den ganzen Verwaltungskorper
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unserer Gemeinden und Kantone durchzuarbeiten und zu kritisieren
beginnen, welche Grundlagen fiir Reform an Stelle des iiblichen
Flickwerks bieten. - Ich bin tiberzeugt, dass ein organisierter Neu-
aufbau unserer Verwaltungen zu Resultaten fiihren miisste, die
wir heute fiir einfach unmoglich halten.

Es ist klar, dass schwere Vorurteile zu fiberwinden sein werden
bevor man in das Gehege der Staatswirtschaft eindringt; aber die
Tatsache, dass man die verfahrene Verwaltung der Bundesstadt
durch ,Experten“ priifen lassen muss, denen samtlich spezifische
Sachkunde abgeht, sollte doch sehr bedcnklich stimmen, wenn
wir erst einmal beginnen wollten, &ffentliche Dinge zu beurteilen,
ohne uns als schwachen Tro t a priori mit der fatalistischen Denk-
weise der Unabédnderlichkeit zu wappnen.

Das ist, in groflem Rahmen gezeichnet, was ich anstrebe.

Zunichst handelt es sich darum, die grundsitzliche Zustim-
mung einsichtiger Biirger zu gewinnen, die in hOchst einfachem
Verband eines Vereins oder eines Konsortiums (einfache Gesell-
schait) die finanziellen Grundlagen der Organisation schaffen.

Ich bitte zunichst Alle, die meine Meinung teien, und die
mithelfen wollen, mir dies kundzugeben. Uber alles weitere: Form
der Einrichtung, Anlehnung an Bestehendes, oder neue Griindung,
wird spater zu sprechen sein.

Nur eines: von kompetentester Scite, die grundsitz'ich riick-
haltlos beistimmt, wurde eingewendet, dass es bedenklich sei, die
Unzahl von bestehenden Organizationen um eine weitere zu ver-
mehren. Ich teile diese Meinung, glaube aber, dass die Armut der
Zeil von selbst die Spreu vom Weizen scheiden wird, indem un-
rihlige tiberfltissige Verbdnde verschwinden.

Wir werden Konzentrationen sehen, die Mittelpunkte haben
miissen ; vielleicht gilt es, einen solchen Mittelpunkt wirtschaftlicher
Arbeit zu schaffen, der frei von den luteressen eines Berufsver-
bandes ist. ’ :

ZURICH : E. KELLER-HUGUENIN

0 5 =

113



	Über den Rechtsschutz des Schweizer Bürgers in Verwaltungssachen

